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Regeste

Aufschiebende Wirkung (Art. 387 StPO).

Erwägungen

E. 1
Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wird abgewiesen, so- weit darauf
eingetreten wird.

E. 2
Die Kosten der vorliegenden Verfügung verbleiben bei der Hauptsache.

Bellinzona, 2. Januar 2020

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt André Kuhn - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich - Kantonales
Untersuchungsamt - Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis

Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
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